
«To control» oder «to have a control» meint hier Einflussnahme im weite
sten Sinn.6 Dies schliesst das «Uberwachen, Beaufsichtigen durch eine 
Instanz, die auch Machtbefugnisse hat, sich durchzusetzen»7 sowie ein «in 
der Hand haben, politisch bestimmen, leiten»8 ein. Das englische «control» 
wird sowohl im negativ-repressiven Sinn übersetzt als «beherrschen», als 
auch in einem positiv-lenkenden Sinn als «steuern, regeln, führen»9. Die 
Verwendung des Begriffs «Kontrolle» im deutschen Sprachraum ist sehr un
einheitlich. Das Spektrum der Begriffsinhalte kann von «verbalem, folgen
losem Vergleichen, Nebeneinanderstellen» bis zu «massiver Beherrschung 
und Steuerung» reichen.10 Es soll a n dieser Stelle keine langatmige Dar
legung der Entstehungsgeschichte des Begriffs erfolgen, zumal auf die 
ergiebige etymologische Bestandesaufnahme zum Kontrollbegriff bei 
STADLER verwiesen werden darf." 

Aus den kurzen Ausführungen können aber zwei Folgerungen gezogen 
werden: Zum ersten kann es bei einem derartig vielgestaltig in Erscheinung 
tretenden Kontrollbegriff richtige und falsche Definitionen nicht geben; 
höchstens für eine bestimmte Untersuchung mehr oder weniger zweck
mässige. Zweitens: Gerade der englische Sprachgebrauch hat gezeigt, dass 
Kontrolle nicht grundsätzlich mit Kritik gleichgesetzt werden darf und auch 
als vorwurfsfreie, lenkende Tätigkeit verstanden werden kann.12 

Die Begrenzung staatlicher M acht, die Verunmöglichung od er min
destens Behinderung des Machtmissbrauchs ist ein Grundproblem der 
Demokratie.13 Eine der Einrichtungen (RIKLIN spricht von «Erfindun
gen») zu diesem Zweck ist die Idee der Machtteilmg. Das elementare Postu
lat der Gewaltenteilung ist nach Montesquieu, dass jeder Machtträger im 
Staate bei seiner Tätigkeit auf Grenzen, Schranken, Gegengewichte stossen 
soll. Diese Grundidee wurde vielfach als strikte und undurchlässige Gewal

6 STADLER, 3. 
7 ASCHAUER, 1. 
8 EICHENBERGER, Gewalt, 109. 
9 WEBSTER, 138; LANGENSCHEIDT, Englisch. 
10 Für die vorliegende Untersuchung ist es nicht erforderlich, den Stand der - umfassend 

geführten - Kontrolldiskussion mit ihren ideengeschichtlichen Hintergründen aufzurol
len; vgl. A SCHAUER, 2; KREBS, 38 £f.; LOEWENSTEIN, Verfassungslehre, 45 ff.; 
MEYN, 120 ff., 176 f. (mit ausfuhrlichem und kritischem Überblick); STADLER, 4 u. v. a. 

11 G.M. THAYSEN, Kontrolle, 581. 
12 Vgl. BRAMSEMANN, 17; EGLOFF, 36; RIKLIN, Entwurf, 154: «Das Vertrauen, nicht 

das Misstrauen ist die Basis des kooperativen Gewaltenteilungsverständnisses.» 
13 Vgl. MEYN, 15 f.; R IKLIN, Erfindungen, 125; SCH EUNER, Kontrolle, 7 f. 
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